
Geltungsbereich der 2. Änderung 

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kalkar 
 

Stand: 18.09.2019 

S T A D T 
K A L K A R 

Änderung 

Von:   Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 a BauGB 

In:   Fläche für den Gemeinbedarf – Zweckbestimmung Feuerwehr – gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB 

  Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB 

 

 

 Wohnbauflächen 

 Gemischte Bauflächen 

 Gewerbeflächen 

 Fläche für den Gemeinbedarf 

 Feuerwehr 

 Fläche für die Landwirtschaft  

 Öffentliche und private Grün-

flächen 

 Fläche zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft 

 Sozialen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen 

 Sondergebiet 

 Straßenverkehrsfläche 

 Hauptver- und Hauptentsor-

gungsleitung unterirdisch 

               

– – –      Geltungsbereich 

 

 
aktuelle Darstellung geplante Darstellung 

Verfahrensvermerke 

Der Rat der Stadt Kalkar hat am 12.12.2019 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung der Flächennutzungsplanänderung beschlossen. 

 

Bürgermeisterin 

 

 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 20.01.2020 bis 06.03.2020 stattgefunden. 

 

Bürgermeisterin,                  
im Auftrag 

 

 

Der Entwurf der Begründung hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen 
vom 06.07.2020 bis 07.08.2020 einschließlich. 

 

Bürgermeisterin,                 
im Auftrag 

 

 

Diese Flächennutzungsplanänderung – der eine Begründung beigefügt ist – 
wurde am 12.01.2021 durch den Rat der Stadt Kalkar festgestellt.  

 

Kalkar, den 02.03.2021 

 

Bürgermeisterin 

 

 

Diese Flächenplannutzungsänderung ist gem. § 6 Abs. 1 BauGB mit Verfügung 
vom                                 genehmigt gem. § 6 Abs. 5 BauGB am                              orts-
üblich bekannt gemacht worden. 

 

Bürgermeisterin,                  
im Auftrag 

 

Stand: 02.03.2021 

Stadt Kalkar 

Nachrichtliche Übernahme 

Das Plangebiet wird nachrichtlich gemäß § 5 Abs. 4 a BauGB als Risikogebiet 

im Sinne des § 78 b Abs. 1 WHG in den Flächennutzungsplan übernommen. 
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